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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.2004

Rechtssatz

Hat der Beschuldigte zwar nicht das Vorliegen des objektiven Tatbestandes bestritten, jedoch neben seinem

Vorbringen die Strafhöhe betre3end auch zum Ausdruck gebracht, dass ihm die gegenständlichen Übertretungen

subjektiv nicht vorwerfbar seien, so kann die Erstbehörde nicht davon ausgehen, dass mit dem Einspruch nur das

Ausmaß der Strafe bekämpft wurde und ist die Entscheidung daher mit Rechtswidrigkeit belastet und aufzuheben.

(Aufhebung des Bescheides)

Schlagworte

Einspruch, Einspruch wegen Strafe, Einspruch wegen Schuld, Auslegung eines Einspruches, Strafhöhe, Verschulden

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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